
In Affoltern am Albis gilt an  
Silvester: kein lärmendes Feuerwerk
Seit dem 1. November 2025 gilt in der Stadt Affoltern  

am Albis ein Verbot für das Abbrennen von lärmendem  

Feuerwerk.  Dieses Verbot, das an der Gemeinde- 

versammlung vom 16. Juni beschlossen wurde,  

gilt ganzjährig – auch in der Silvesternacht.  

Damit setzt die Stadt ein Zeichen für Rücksicht- 

nahme und Lebensqualität.
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Helfen Sie mit – verzichten Sie auf lautes Feuerwerk!

Für manche gehört Feuerwerk zur Silvesterparty einfach dazu. Doch für  

viele Mitmenschen sowie für Tiere bedeutet die Knallerei grossen Stress.

Das Feuerwerksverbot ist sinnvoll, weil …

…	 plötzlicher lauter Knall viele erheblich verstört – besonders Kinder,  

ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen

…	 Haustiere auf Feuerwerk mit Angst, Stress und panikartigem Verhalten reagieren

…	 es Wild- und Nutztiere vor Stress und Fluchtverhalten schützt

…	 es Mensch und Tier vor oft schweren Verletzungen schützt

…	 es die Umwelt von Feinstaub, Abfall, CO2-Emissionen und Bränden verschont

Die Stadtpolizei Affoltern am Albis kann Verstösse gegen das Verbot mit einer Busse 

belegen. In erster Linie aber zählen wir auf Ihre Mithilfe: Tragen Sie aus Sorge für Ihre 

Mitmenschen, Tiere und Umwelt zu einem sicheren und ruhigen Übergang ins 2026  

in unserer schönen Stadt bei. Herzlichen Dank!


